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Exkursion zum Thema ‚Umgestaltung der Ortsmitte und   
Ortsdurchfahrt Neidlingen‘
Am vergangenen Freitag waren die Neidlinger Juroren des Preisgerichts mit dem Vertreter der 
Kommunalentwicklung (KE) zum Thema ‚Ortsdurchfahrt‘ auf ‚Erkundungstour‘. 

Angesteuert wurden die Orte Rudersberg, Spiegelberg und Weissach-Flacht; hier wurden 
unter der Führung der örtlichen Bürgermeister die dort neu sanierten Ortsmitten besichtigt. 

Wir konnten bei den Begehungen interessante Eindrücke mitnehmen, die es gilt in die  
hiesige Planung mit einfließen zu lassen. 

Ihre Gemeindeverwaltung 
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Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt 112
Polizei 110
Polizeiposten Weilheim 90052-0
Polizeiposten Kirchheim 07021/501-0
Krankentransporte 19222
Klinikum Kirchheim-Nürtingen
Klinikort Kirchheim u. Teck 07021/88-0
Klinikort Nürtingen 07022/78-0
Giftnotruf Freiburg 0761/19240

Bürgermeisteramt Neidlingen
Telefon  90023-0
Sprechzeiten: 
Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr
Dienstagnachmittags 16 bis 18 Uhr
zusätzlich donnerstags ab 7 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung

Wertstoffhof (Gottlieb-Stoll-Straße 60) 
Samstags 10 bis 12 Uhr

Ev. Kindergarten Wasserschloß 6384
Grundschule Neidlingen 4725
Evang. Pfarramt Neidlingen 909350
Telefonseelsorge (geb.frei) 0800/1110111
Kath. Pfarramt Weilheim 909393
Telefonseelsorge (geb.frei) 0800/1110222
Landratsamt Esslingen 0711/3902-0
Bestattungsunternehmen  
Werner Holt, Kirchheim 07021/3657
Bestattungshaus Jäck, Weilheim 2092500
Anruf-Sammel-Taxi 07021/2656

Störungsdienste
Strom Störungsdienst Albwerk 07331/209777
Wasserversorgung Störungsdienst 07021/800300
Telefon Störungsstelle 0800/3302000
Unitymedia (Kabel BW)  0800/8888719
Sperrnotruf EC- und Kreditkarten 116 116
Handwerkernotdienst 01805/356878

Soziales
Soziales Netz Raum Weilheim e.V.
Beratungsstelle für Hilfe und Pflege im Alter  
Betreutes Wohnen zu Hause
Betreuungsgruppen für ältere Menschen
Rosemarie Bühler, Tel.: 74 33 077
info@soziales-netz-weilheim.de, www.soziales-netz-weilheim.de

Diakoniestation Teck - Wir sind für Sie da
Häusliche Alten- & Krankenpflege - Palliativversorgung
Hauswirtschaftliche Versorgung - Essen auf Rädern - Hausnotruf
24 Stunden erreichbar unter:
Tel. 07021/486220, Fax 07021/4862228, E-Mail: info@ds-teck.de

Pflegestützpunkt Weilheim
Bahnhofstr. 16, 73235 Weilheim
Pflegedienstleitung: Herr Michael Bihl, E-Mail: m.bihl@ds-teck.de
Bereich Pflege: Frau Birgit Strauß, E-Mail: b.strauss@ds-teck.de
Bereich Hauswirtschaft: Frau Maria-Angela Korn, E-Mail: m.korn@
ds-teck.de

Pflegestützpunkt 
Information, Beratung, Vermittlung bei Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit und zur Vorsorge im Alter

Marktplatz 4, 73235 Weilheim an der Teck
(Bürgerhaus, Hölderlinstube)
Melissa Wolff, Tel: 0711 / 3902-43734, 
Mail: wolff.melissa@LRA-ES.de 
Erreichbarkeit: Montag bis Freitag 
Termine nach Vereinbarung

Arbeitsgemeinschaft Hospiz
Alleenstraße 74, Kirchheim  07021/9209227

Deutsches Rotes Kreuz
DRK-Notfallnachsorgedienst  07022/19222
Nürtingen-Kirchheim/Teck

TEV - Tageselternverein Kreis Esslingen e.V.
Büro Kirchheim unter Teck
Turmstraße 3, 73230 Kirchheim unter Teck
Ansprechpartnerin: Petra Nitsch, Sozialpädagogin (FH), 
Telefon: 07021/807236-2, E-Mail: p.nitsch@tev-kreis-es.de
Homepage: www.tageselternverein-kreis-es.de

Ärztliche Notdienste
Arzt
Montag bis Donnerstag 19 bis 7 Uhr  116117
Freitag 19 Uhr bis Montag 7 Uhr

Werktags:
Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus
Nürtingen, Auf dem Säer 1, 07022/19292
werktags Montag bis Donnerstag von 19 bis 7 Uhr des Folgetages

Wochenende:
Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus Kirchheim, Eugenstraße 3, 
am Wochenende und an Feiertagen; beginnend am Vorabend um 
19 Uhr, bis zum folgenden Werktag um 8 Uhr

Kinderarzt 116117
Werktags ab 18 Uhr
Am Wochenende und an Feiertagen 8 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr

Hals-Nasen-Ohren-Arzt 116117
Augenarzt 116117
Zahnarzt 0711/7877755

Tierrettung/Tierambulanz Mittlerer Neckar
24-Stunden-Notruf 0177/3590902

Tierschutzverein Kirchheim-Teck e. V.
Siechenwiesen 22, 73230 Kirchheim-Teck, Tel. 07021 71812
Öffnungszeiten: samstags, 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr
info@tierschutzverein-kirchheim.de, 
http://www.tierschutzverein-kirchheim.de
Postanschrift: Sabine Lauffer, Stifterstrasse 18, 73230 Kirchheim unter Teck.

Apothekendienst (ohne Gewähr)

Im Internet unter www.lak-bw.notdienst-portal.de werden durch Eingabe 
der PLZ und Datum die fünf nächstgelegenen dienstbereiten Apotheken 
angezeigt, oder unter 0180/5002963 (gebührenpflichtig)
Die Notdienstbereitschaft beginnt morgens um 8.30 Uhr und endet 
um 8.30 Uhr am folgenden Tag.

14.10. Kirch Apotheke Hochdorf  07153-958276 
 Kauzbühlstr. 1, 73269 Hochdorf 

15.10. Schneider Apotheke Mache  07021-2633 
 Marktstr. 29, 73230 Kirchheim unter Teck 

16.10. Apotheke Jesingen  07021-59251 
 Stuttgarter Str. 21, 73230 Kirchheim unter Teck 

17.10. Berg´sche Apotheke Wernau  07153-32898 
 Kirchheimer Str. 97, 73249 Wernau 

18.10. Marien Apotheke Bissingen  07023-900500 
 Vordere Str. 53, 73266 Bissingen an der Teck 

19.10. Rathaus Apotheke Wendlingen  07024-2230 
 Uracher Str. 4, 73240 Wendlingen 

20.10. Kur Apotheke Beuren   07025-6686 
 Linsenhofen Str. 28, 72660 Beuren

     Notrufe  –  Bereitschaftsdienste – Wichtige Rufnummern
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  Aktuelle Seite

Informationen Adventsmarkt am 27.11.2021 
Anmeldeschluss für den Adventsmarkt am 27.11.2021 ist 
der 05.11.2021 
Wir freuen uns Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir am 
27.11.2021 den 16. Adventsmarkt planen. Möglicherweise 
nur im Außenbereich; hier müssen wir die Entwicklung der 
‚Coronawerte‘ abwarten. 
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse für die Teilnahme wecken und 
damit den Adventsmarkt beleben und stilvoll gestalten können. 
Die Besprechung zum Ablauf und in welcher Form der Advents-
markt stattfinden wird, findet am Dienstag, den 09.11.2021, 
17.00 Uhr im Rathaus in der Kelter statt. 
Wird ein Stand der Stadt Weilheim (großer Stand/kleiner Stand) 
oder eine Schankerlaubnis benötigt, geben Sie dies bitte in 
der Anmeldung mit den nötigen Informationen mit an. 

Begrüßungstafeln an den Ortseingängen 
angebracht 
In den letzten Tagen haben die Mitarbeiter des Bauhofteams 
die neuen Begrüßungstafeln an den Ortseingängen angebracht. 
Somit besteht für die Vereine und Verwaltung die Möglichkeit 
mit ‚themenbezogenen Bannern‘ wieder Feste und Veranstal-
tungen bewerben zu können. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Vereinsbesprechung 2021 
Vorankündigung 
Die Vorstände und/oder Sprecher der örtlichen Vereine und 
Gruppen treffen sich am  Freitag, 15. Oktober 2021, um  19.00 
Uhr in der Reußensteinhalle zur Abstimmung des Veranstal-
tungskalenders 2021 und um über vereinsübergreifende The-
men zu sprechen. 
Zu dieser Besprechung laden wir herzlich ein. 

SB- Standort der Kreissparkasse wurde wegen 
Abbruch von Gebäude Weilheimer Str. 3
geschlossen 

Aufgrund der geplan-
ten Abbruchmaßnah-
men von Gebäude 
Weilheimer Str. 3 zur 
dortigen Erstellung der 
‚Wohnanlage Betreu-
tes Wohnen‘ wurde der 
dortige SB- Standort 
zunächst zum 6. Okto-
ber 2021 geschlossen. 

Ab diesem Zeitpunkt 
erhalten Sie kosten-
frei Bargeld an den 
Geldautomaten der 
VR-Bank-Neidlingen. 

Ihre 
Gemeindeverwaltung 

Personelle Verstärkung für den Neidlinger 
Bauhof 

Am 1.10.2021 hat Hr. Lukas Wolf aus 
Hepsisau seine Arbeit als Mitarbeiter 
beim örtlichen Bauhof aufgenommen. 
Wir freuen uns sehr über die Verstär-
kung unseres Bauhofteams. 

Hr. Wolf, welcher nach seiner Aus-
bildung und Tätigkeit als Gärtner im 
Baumschulwesen überdies mehrere 
Jahre im Garten- und Landschaftsbau 
Erfahrungen sammeln konnte, freut 
sich auf seine neue Aufgabe und wurde 
zum Arbeitsbeginn mit dem ‚notwen-

digsten Handwerkszeug vom Rathausteam ausgestattet‘. 
Wir wünschen Hr. Wolf für seinen Start alles Gute und schöne 
Begegnungen und Kontakte mit den Neidlinger Bürgern. 
Ihre Gemeindeverwaltung 
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Amtliche
 Bekanntmachungen

 

Gemeinde 
 
Neidlingen  

Landkreis 
 
Esslingen  

 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

 
 
Wegen 

Ablauf der Amtszeit des bisherigen Stelleninhabers 

wird die Wahl des/der Bürgermeisters / Bürgermeisterin der 
Gemeinde  

Neidlingen  

notwendig. 
 
Die Wahl findet statt am Sonntag, dem 

05. Dezember 2021 

 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen er-
halten hat. Entfällt auf keine/n Bewerber/in mehr als die Hälfte 
der gültigen Stimmen, so findet eine Neuwahl statt, bei der 
neue Bewerber/innen zugelassen sind. 
 
Eine erforderlich werdende Neuwahl findet statt 
am Sonntag, dem 

19. Dezember 2021 

 
Bei der Neuwahl entscheidet die höchste Stimmenzahl und 
bei Stimmengleichheit das Los. 
 
Die Amtszeit des/der gewählten Bürgermeisters / Bürgermeis-
terin beträgt 8 Jahre. 
 
Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des 
Grundgesetzes sowie Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger), die am 
Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 
drei Monaten in der Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen 
und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Diese werden 
von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen und 
können wählen. Der Bürgermeister ist berechtigt, vom Unions-
bürger zur Feststellung seines Wahlrechts einen gültigen 
Identitätsausweis sowie eine Versicherung an Eides statt mit 
der Angabe seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen. 
 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Weg-
zug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Ver-
änderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, sind mit der Rückkehr wahlbe-
rechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahl-
tag noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde woh-
nen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, werden nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 

 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmelde-
gesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Uni-
onsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung beizu-
fügen. 
 
Vordrucke für diese Erklärung hält das Bürgermeisteramt 
 

Neidlingen, Kelterstraße 1, 73272 Neidlingen 

bereit. 
 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden 
und – ggf. samt der genannten eidesstattlichen Versi- 
 

cherung – spätestens bis zum Sonntag 14.11.2021 
beim Bürgermeisteramt 
 

Neidlingen, Kelterstraße 1, 73272 Neidlingen  

eingehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum 
Neidlingen, 12.10.2021 

 
 

Bürgermeisteramt 
 
 
 
Klaus Däschler, Bürgermeister  
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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Hinweis: 
Wenn im Falle einer ehrenamtlichen Bürgermeisterstelle eine Ausschreibung nicht erfolgt ist 
(§ 47 Abs. 2 GemO), dann muss die Bekanntmachung nach § 1 Abs. 3 KomWO ferner ent-
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wird die Wahl des/der Bürgermeisters / Bürgermeisterin der 
Gemeinde  

Neidlingen  
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05. Dezember 2021 

 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen er-
halten hat. Entfällt auf keine/n Bewerber/in mehr als die Hälfte 
der gültigen Stimmen, so findet eine Neuwahl statt, bei der 
neue Bewerber/innen zugelassen sind. 
 
Eine erforderlich werdende Neuwahl findet statt 
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19. Dezember 2021 

 
Bei der Neuwahl entscheidet die höchste Stimmenzahl und 
bei Stimmengleichheit das Los. 
 
Die Amtszeit des/der gewählten Bürgermeisters / Bürgermeis-
terin beträgt 8 Jahre. 
 
Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des 
Grundgesetzes sowie Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger), die am 
Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 
drei Monaten in der Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen 
und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Diese werden 
von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen und 
können wählen. Der Bürgermeister ist berechtigt, vom Unions-
bürger zur Feststellung seines Wahlrechts einen gültigen 
Identitätsausweis sowie eine Versicherung an Eides statt mit 
der Angabe seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen. 
 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Weg-
zug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Ver-
änderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, sind mit der Rückkehr wahlbe-
rechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahl-
tag noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde woh-
nen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, werden nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 

 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmelde-
gesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Uni-
onsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung beizu-
fügen. 
 
Vordrucke für diese Erklärung hält das Bürgermeisteramt 
 

Neidlingen, Kelterstraße 1, 73272 Neidlingen 

bereit. 
 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden 
und – ggf. samt der genannten eidesstattlichen Versi- 
 

cherung – spätestens bis zum Sonntag 14.11.2021 
beim Bürgermeisteramt 
 

Neidlingen, Kelterstraße 1, 73272 Neidlingen  

eingehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum 
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Klaus Däschler, Bürgermeister  
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Hinweis: 
Wenn im Falle einer ehrenamtlichen Bürgermeisterstelle eine Ausschreibung nicht erfolgt ist 
(§ 47 Abs. 2 GemO), dann muss die Bekanntmachung nach § 1 Abs. 3 KomWO ferner ent-
halten, wo, ab wann und bis zu welchem Zeitpunkt schriftliche Bewerbungen eingereicht wer-
den können. Insofern wird auf den Text der Ausschreibung Kohlhammer Vordruck-Nr. 
08/021/5080/01 verwiesen. 
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Gemeinde 
 
Neidlingen 

Landkreis 
 
Esslingen  

 

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 05.12.2021 
und eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 19.12.2021 
 
Bei der Wahl des Ober-/Bürgermeisters/der Ober-/Bürgermeisterin und der etwa erforderlich werdenden Neuwahl kann nur wäh-
len, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

1.  Wählerverzeichnis 
 
1.1 In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die 

für die Wahl am 05.12.2021 Wahlberechtigten eingetra-
gen. 

 Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Neuwahl wahl-
berechtigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung des 
Wählverzeichnisses bekannt sind, in das Wählerverzeich-
nis mit einem Sperrvermerk für die erste Wahl eingetra-
gen; im Übrigen erhalten sie auf Antrag einen Wahlschein 
(siehe Nr. 2). 

 Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
14.11.2021 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann 
(siehe Nr. 1.3).  
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Neuwahl wahl-
berechtigt sind, erhalten erst eine Wahlbenachrichtigung, 
sobald absehbar ist, dass eine Neuwahl stattfindet. Sie 
können nach Nr. 1.3 die Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses beantragen. 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuzie-
hen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, sind mit der 
Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer 
Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate 
in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung be-
gründet haben, werden nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht 
in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an 
Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der 
Kommunalwahlordnung (KomWO) beizufügen. 

  
Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das 
Bürgermeisteramt Neidlingen, Kelterstraße1, 73272 
Neidlingen bereit. 
 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt 
werden und - ggf. samt der genannten eidesstattlichen 
Versicherung - spätestens bis zum Sonntag 14.11.2021 
beim Bürgermeisteramt Neidlingen, Kelterstraße 1, 
73272 Neidlingen 

   eingehen. 

Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  
 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein 
Wahlschein beantragt wurde. Dies gilt auch für die erst für 
die etwaige Neuwahl Wahlberechtigten. 

 

1.2  Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von 
15.11.2021 bis 19.11.2021 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten Rathaus Neidlingen, Kelterstraße 1, 73272 
Neidlingen, barrierefrei. 

    
 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Ein-
sicht und Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 bis 4 Bundesmeldege-
setz eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt.  
 

1.3  Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann während der Ein-
sichtsfrist, spätestens am Freitag, dem 19.11.2021 bis 
12.00 Uhr beim Bürgermeisteramt Neidlingen, Kelter-
straße 1, 73272 Neidlingen die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses beantragen. Der Antrag kann schriftlich o-
der zur Niederschrift gestellt werden. 

 
1.4  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahl-

raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahl-
benachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen 
Wahlraum oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt 
dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2). 

 
2.  Wahlscheine 
 
2.1  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
2.1.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter, 
 
2.1.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 
 08
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a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
versäumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO (vgl. 
1.1) oder die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
zu beantragen; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger 
nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt 
hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts 
verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO 
vorzulegen, 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist, 

 c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeis-
teramt bekannt geworden ist. 

 
2.2  Für eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 

19.12.2021 erhält ferner einen Wahlschein von Amts we-
gen, wer für die Wahl am 05.12.2021 einen Wahlschein 
nach Nr. 2.1.2 erhalten hat. 

 
2.3 Wahlscheine können 

für die Wahl am 05.12.2021 bis Freitag, 03.12.2021, 
18.00 Uhr 
für eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 
19.12.2021 bis Freitag 17.12.2021, 18.00 Uhr beim Bür-
germeisteramt Neidlingen, Kelterstraße 1, 73272 
Neidlingen schriftlich, mündlich oder elektronisch 
(nicht aber telefonisch) beantragt werden. 

 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder 
aufgrund der Anordnung einer Absonderung nach dem 
Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann, kann der Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15.00 
Uhr, beantragt werden. Das Gleiche gilt für die Beantra-
gung eines Wahlscheins aus einem der unter Nr. 2.1.2 
genannten Gründen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderun-
gen kann sich für die Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen.  
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

 
2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem be-

liebigen Wahlraum der Gemeinde oder durch Briefwahl 
wählen. Der Wahlschein enthält dazu nähere Hinweise. 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 

 einen amtlichen Stimmzettel 
 einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl  
 einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag 

mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-
zusenden ist. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsbe-
rechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird. Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen 
beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann 
an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schreibens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 

Wahlentscheidung beschränkt (zulässige Assistenz). Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt o-
der verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 
2.5 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 

Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vorsitzenden 
des Gemeindewahlausschusses absenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.  

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von Deutsche Post AG 

 unentgeltlich befördert. 
 Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 

Stelle abgegeben werden. 
 
 

Ort, Datum 
Neidlingen, 12.10.2021 

 
 

Bürgermeisteramt Neidlingen 
 
 
 
Klaus Däschler, Bürgermeister  
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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Wochenkalender
Donnerstag, 14. Oktober 
07:00 Uhr Hausmüllabfuhr (2-wöchentlich) 
17:00/18:00/ TVN Abt. Leichtathletik - Kinderturnen
19:00 Uhr in der Reußensteinhalle 

Freitag, 15. Oktober 
09:00 Uhr Eltern-Kind-Turnen für 1- bis 2-Jährige 
14:30 Uhr Jahrgangstreffen 1938/39 
18:30 Uhr Jugendfeuerwehr 
19:00 Uhr Vereinsbesprechung 
19:00 Uhr Wintersport Männer 
19:30 Uhr Frauengymnastik im Schulturnraum 
20:00 Uhr Hauptversammlung Schützenverein 

Sonntag, 17. Oktober 
Herbstabturnen 
09:00 Uhr Tageswanderung schwäbischer Albverein

 
Montag, 18. Oktober 
16:30 Uhr  Kinderturnen in der Reußensteinhalle/ 

Grundschulturnhalle 
18:00/  TVN Abt. Leichtathletik Reußensteinhalle/
19:00 Uhr Grundschulturnhalle 
20:00 Uhr Volleyball-Hobby-Club „Die Netzknaller“

 
Dienstag, 19. Oktober 
18:10 Uhr Zumba- Fitness im Schulturnraum 
19:15 Uhr Hatha-Yoga im Schulturnraum 

Mittwoch, 20. Oktober 
08:30 Uhr Frauengymnastik in der Reußensteinhalle 
18:00 Uhr  TVN Abt. Leichtathletik- Kinderturnen in 

der Reußensteinhalle 
18:30 Uhr FIT IN BALANCE im Schulturnraum 
20:30 Uhr Volleyballer MSC 

Donnerstag, 21. Oktober 
07:00 Uhr Abfuhr der Biotonnen 
13:30 Uhr  Wohlfühlwanderung schwäbischer Albver-

ein 
17:00/18:00/ TVN Abt. Leichtathletik - Kinderturnen
19:00 Uhr in der Reußensteinhalle   

Unsere Jubilare

Wir gratulieren herzlich 
Sonntag, 17. Oktober  

 

Frau Doris Heilemann, Kelterstraße 10, 
zu Ihrem 75. Geburtstag. 
  
Dienstag, 19. Oktober 
Herr Hermann Kuch, Gießenstraße 3, 
zu seinem 75. Geburtstag. 
  
Wir wünschen den Jubilaren alles Gute. 

  Aktuell vom Standesamt

Geheiratet haben: 
Am 02.10.2021 
Frau Johanna Di Pasquale geb. Reichhold und 
Marco Di Pasquale, Neidlingen. 

Wir gratulieren herzlich! 

  Schulnachrichten

Bald neue Gäste an unserer Grundschule 
Im letzten Schuljahr 
starteten wir im 
Sachunterricht ein 
Insekten-Projekt. 
Die damalige Klasse 
2 lernte dabei vie-
les über Bienen und 
Insekten. Es wurde 
auch das Fach Kunst 
und Werken ebenso 
miteinbezogen. 
Manche der Schüler 
waren von diesem 
Projekt so angetan, 
dass sie kurzerhand 
zu Hause ein eige-
nes Bienenhotel 
gebaut haben. 

Diese Idee griffen wir für uns auf. 
Nach Absprache mit dem Rathaus und dem Bauhof haben wir 
Herrn Ralf Hitzer dafür gewinnen können, für uns ein schul-
eigenes Insektenhotel zu bauen. 

Für die Behand-
lung mit Holz-
schutzmittel und 
das Verankern 
im Boden, waren 
uns Björn Epple 
und Daniel 
Burckhardt eine 
große Hilfe. In 
den Sommerfe-
rien bauten sie 
es gegenüber 
unserem Kletter-
gerüst auf. 
In diesem Schul-
jahr konnten die 
Schüler/-in nun 

endlich die Kammern mit vielen unterschiedlichen Materia-
lien befüllen. Jetzt hoffen wir natürlich alle, auf einen baldi-
gen Einzug der Insekten. 

Herzlichen Dank gilt allen Beteiligten, die uns so tatkräftig 
unterstützt und geholfen haben Milling/Deuschle 
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Freiwillige Feuerwehr

Jugendfeuerwehr
Feuerwehrtechnik 
Tag und Datum: Freitag, 15. Oktober 2021 
Uhrzeit: 18:30 Uhr 
Treffpunkt: Feuerwehrhaus 
Endlich mal wieder eine Übung im Feuerwehr-
haus. Wir zeigen euch, was wir bei der Grund-
ausbildung gelernt haben. 

Jochen Klein + Mattis Tremmel

  Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Neidlingen
Evangelisches Pfarramt Neidlingen- 
Hepsisau 
Pfarrerin Ute Stolz 
Hauptstr. 53, 73235 Weilheim-Hepsisau 
Tel. 07023-6774 
E-Mail: Ute.Stolz@elkw.de 

  
Pfarrerin Inga Kaltschnee 
Kirchstr. 43, 73272 Neidlingen 
Tel. 07023-909350 
E-Mail: Inga.Kaltschnee@elkw.de 
  
Kirchengemeinde Neidlingen  
Gemeindebürosekretärin Frau Bettina Kuch 
Tel. 07023-909350 
E-Mail: Pfarramt.Neidlingen@elkw.de 
dienstags von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr und donnerstags von 
9:00 bis 11:30 Uhr 
Bitte tragen Sie eine Maske. Die Abstandsregeln gelten wei-
terhin. 

Im Gottesdienst dürfen sich Menschen, die geimpft sind, oder 
Menschen, die in einem Haushalt leben, ohne Abstand zusam-
mensetzen. Ansonsten halten die bekannten Abstandsregeln 
ein. Während des Gottesdienstes tragen wir Maske. Es sind 
alle willkommen. Die 3G-Regeln gelten für Gottesdienste nicht. 
  
Donnerstag, 14. Oktober 
15:30 -17:00 Uhr Spatzenjungschar (Klasse 1 - 3) 
 im Kirchsaal 
17:30 -19:00 Uhr Mädchenjungschar (ab Kl. 3) 
 in der Pfarrscheuer 
18:00 -19:30 Uhr NEU: Bubenjungschar (9 - 13 Jahre)
 im Kirchsaal 
  
Sonntag, 17. Oktober -20. Sonntag nach Trinitatis 
Wochenspruch: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und 
was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und 
Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. (Micha 6,8)

09:20 Uhr  Gottesdienst mit Prüfungspredigt (Vikarin 
Hopp, Opfer: Diakonie in der Landeskirche) 

  
Montag, 18. Oktober -Projektchor 
Wir treffen uns um 19:30 Uhr  in der Pfarrscheuer. Alle Mit-
wirkenden sollten gemäß dem aktuellen Corona-Infektions-
schutzkonzept genesen oder geimpft sein (2G-Regel). Dann 
sind wir beim Singen auf der sicheren Seite. Wir freuen uns 
über alle Sängerinnen und Sänger! 
  
Dienstag, 19. Oktober - Babytreff 

Seit einigen Wochen treffen wir uns diens-
tags vormittags 9.30 - 11.30 Uhr in der 
Pfarrscheuer. Unsere Babys sind bis 16 
Monate alt. Wir treffen uns, damit die Klei-
nen den Umgang miteinander lernen kön-
nen und zum gemütlichen Austausch. 

Herzliche Einladung: Komm einfach vorbei, wenn du und dein 
Kleines auch Interesse haben!  
PS: Damit sich niemand ansteckt, halten wir uns an die 
3-G-Regeln! 
Noch Fragen? Dann wende dich gerne an: Susanne Kuch - 
01736026214 

Donnerstag, 21. Oktober 
15:30 -17:00 Uhr Spatzenjungschar (Klasse 1 - 3) 
 im Kirchsaal 
17:30 -19:00 Uhr Mädchenjungschar (ab Kl. 3) 
 in der Pfarrscheuer 
18:00 -19:30 Uhr NEU: Bubenjungschar (9 - 13 Jahre)
 im Kirchsaal 
  
Sonntag, 24. Oktober - 21. Sonntag nach Trinitatis 
Wochenspruch: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, son-
dern überwinde das Böse mit Gutem. (Römer 12,21) 

10:30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin i. R. Oberle, Opfer: 
Eigene Gemeinde) 

  
... und von drüben überm Weilerbach ... 
Aktuelles aus Hepsisau: 
Sonntag, 17. Oktober 
10:30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Stolz; Opfer: Diako-

nie in der Landeskirche) 
15:00 Uhr  Taufgottesdienst; Getauft werden: Eliah Phi-

lipp Bernauer, Luisa und Rafael Rottmann 
(Pfarrerin Stolz; Opfer: Olgäle-Stiftung) 

Sonntag, 24. Oktober -21. Sonntag nach Trinitatis 
09:20 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin i. R. Oberle, Opfer: 

Eigene Gemeinde) 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Franziskus Weilheim
Kath. Pfarramt St. Franziskus Weilheim,  
Kirchheimer Straße 8
Pfarrer Peter Martin, Tel. (07023) 909396
StFranziskus.WeilheimAnderTeck@drs.de

Büro: Elisabeth Hüttner, Tel. (07023) 909393

Donnerstag, 14. Oktober 
18:00 Uhr Abendmesse in Holzmaden  
19:45 Uhr KGR-Weilheim, Sitzung im Gemeindehaus  
Freitag, 15. Oktober    
18:00 Uhr FIRMimpuls V in Lenningen 
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Samstag, 16. Oktober     
18:00 Uhr Vorabendmesse in Lenningen  
Sonntag, 17. Oktober    
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit der Schola in Weilheim  
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Zell  
Dienstag, 19. Oktober    
09:00 Uhr Hl. Messe in Weilheim  
18:00 Uhr Abendmesse in Zell  
Mittwoch, 20. Oktober     
11:30 Uhr Ökum. Frauentreff, Zell: 30 Jahre Ökumenischer 

Frauentreff, gemeinsames Mittagessen in der Piz-
zeria Pomodoro in Zell u.A.  

18:00 Uhr Abendmesse in Hochwang  
18:30 Uhr Scholaprobe  
19:30 Uhr Probe des Chores der Franziskuskirche  
Donnerstag, 21. Oktober     
09:00 Uhr Hl. Messe in Owen  
18:00 Uhr Bibelkreis im Gemeindehaus, Weilheim  
18:00 Uhr Abendmesse in Neidlingen  
Samstag, 23. Oktober     
14:00 Uhr Taufe von Sophie Macula in Weilheim  
18:00 Uhr Vorabendmesse zum Weltmissionstag in Lennin-

gen  
Sonntag, 24. Oktober     
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Weilheim  
09:45 Uhr Rosenkranz in Zell  
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Zell  
  
Zwiebelkuchenfest im Gemeindehaus 
Für alle Senioren und jung Gebliebenen öffnen wir wieder 
unsere Pforten! 
Herzliche Einladung zum Zwiebelkuchenfest am heutigen 
Donnerstag, 14. Oktober um 14:30 Uhr ins katholische 
Gemeindehaus, Weilheim. Unsere Seniorengruppe verwöhnt 
sie mit selbst gebackenen Zwiebelkuchen und neuem Wein. 
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Corona-Verord-
nungen nur geimpfte, genesene oder getestete Personen 
(3-G-Regel) einlassen dürfen. Trotz allem freuen wir uns auf 
Ihren Besuch. 

Franziskusfest und Erntedank in Weilheim 
Ein wunderschöner Erntedankaltar schmückte am vergangen 
Sonntag unsere Franziskuskirche. Unserem Kirchenpatron, 
dem heiligen Franz von Assisi, hätte er sicherlich auch gefal-
len. Ihm zu Ehren wurde anschließen bei gegrillter Roten und 
Bratwurst im Garten des Gemeindehauses weitergefeiert. Allen 
herzlichen Dank fürs Mitfeiern und Organisieren! Ein besonde-
rer Dank geht an unsere „Gymnastikfrauen“ Frau Walter, Frau 
Frenzel, Frau Hocker und Frau Prochaska für die Gestaltung 
und den Aufbau des Erntedankaltars. Ebenso möchte sich die 
Kirchengemeinde bei der Bäckerei Ecker in Weilheim für den 
gespendeten Brotlaib herzlich bedanken. 

Altkleider für einen guten Zweck 
„Aktion Hoffnung“ heißt die Altkleidersammlung der katholi-
schen Verbände. Durch die Weiterverwendung der Kleider wer-
den hoffnungsvolle Projekte in aller Welt unterstützt. Mit Ihrer 
Kleiderspende können Sie einen Beitrag für mehr Gerechtig-
keit und Nachhaltigkeit leisten. 
Ehrenamtliche aus dem Dekanat Esslingen-Nürtingen holen 
am Freitag, 29. Oktober 2021 die Kleidersäcke an den Sam-
melpunkten der Kirchengemeinden ab. Sammelsäcke sind in 
unseren Kirchen in Weilheim und Zell u.A. ausgelegt. 
Die gefüllten Altkleidersäcke können Sie bis zum 28. Oktober 
im Pfarrbüro oder in den Kirchen abgeben. Mehr Informatio-
nen unter: www.aktion-hoffnung-drs.de 
  
Kirchengemeinderats-Sitzung 
Zur Sitzung am 14. Oktober, 19:45 Uhr im kath. Gemeindehaus 
ist die Öffentlichkeit herzlich eingeladen. Folgende Tagesord-
nungspunkte stehen zur Diskussion: 
1. Ernennung beratende Mitglieder, Ursula Degenhardt, Eli-

sabeth Hüttner 
2. Vermietung unserer Gemeinderäume; Sanierung Gemein-

dehaus 
3. Glocke in Zell 
4. Adventsnachmittag 
5. Sternsinger 
6. Schutzkonzept, Stand der Dinge 
7. Verschiedenes 
 Verschmutzung Kirchentreppe in Weilheim, was tun? 
  
Urlaub von Pfarrer Peter Martin 
Pfarrer Peter Martin ist vom 18. - 22. Oktober im Urlaub. Bei 
dringenden seelsorgerischen Angelegenheiten wenden Sie 
sich bitte an Pfarrer Franz Keil in St. Ulrich, Kirchheim, Tel: 
07021-921410. 

Die Kampagne Nichtrauchen „Be Smart - Don’t 
Start“ startet  
Schulklassen können sich bis 13. November 2021 
anmelden 
Mit dem Wettbewerb „Be Smart - Don’t Start“ soll Schülerin-
nen und Schülern ein Anreiz gegeben werden, gar nicht erst 
mit dem Rauchen anzufangen. Er richtet sich besonders an die 
Klassen, in denen noch nicht geraucht wird oder nur wenige 
rauchen. Die Anmeldefrist läuft noch bis 13. November. 
Die Nichtrauchen-Kampagne „Be Smart - Don´t Start“ ist ein 
bewährtes Präventionsprogramm für die Klassenstufen sechs 
bis acht aller Schularten. Klassen, in denen ein halbes Jahr 
lang nicht geraucht wird, können Preise in Höhe von bis zu 
5.000 Euro gewinnen. Die Preise werden unter den erfolg-
reichen Schulklassen verlost. Besonders aktive und krea-
tive Schulklassen, die zusätzlich noch Aktionen in der Schule 
und im Gemeinwesen organisieren, werden mit Sonderprei-
sen belohnt. 
In diesem Jahr beginnt die Wettbewerbsphase der Kampa-
gne am 15. November, Anmeldeschluss ist am 13. November 
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Die Regeln des Wettbewerbs sind einfach: Mindestens 90 Pro-
zent der Schüler und Schülerinnen einer Klasse entscheiden 
sich dafür, teilzunehmen. Alle Schülerinnen und Schüler der 
teilnehmenden Klassen verpflichten sich, ein halbes Jahr lang 
nicht zu rauchen, neben Zigaretten auch keine E-Zigaretten, 
Shishas, E-Shishas, sowie Tabak und Nikotin in jeder Form. 
Wenn mehr als zehn Prozent der Schüler in einer Klasse rau-
chen, scheidet die Klasse aus dem Wettbewerb aus. 
Die Teilnahme am Wettbewerb kann problemlos in unter-
schiedliche Unterrichtsfächer integriert werden, auch Mate-
rialien für den Online-Unterricht stehen den begleitenden 
Lehrkräften zur Verfügung. 
Der Wettbewerb wird jedes Jahr inhaltlich neu konzipiert, 
Schirmherr ist Dr. Eckart von Hirschhausen: Er sagt: „Die Ent-
scheidung, rauchfrei zu leben, ist die gesündeste, die Ihre Kin-
der treffen können.“ 
„Be Smart - Don’t Start“ wird von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), der Deutschen Krebshilfe 
sowie dem AOK Bundesverband gefördert und vom Institut für 
Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) gemeinsam 
mit Kooperationspartnern in den Bundesländern organisiert. 
Weitere Informationen zur Kampagne unter www.besmart.info 
Dort gibt es auch einen Erklär-Film. Auch eine Anmeldung 
ist online möglich. Weitere allgemeine Informationen bei der 
Beauftragten für Suchtprävention/ Kommunale Suchtbeauf-
tragte unter Telefon 0711-3902-41578, E-Mail: suchtpraeven-
tion@LRA-ES.de 

Bürgerbeteiligung zum Radverkehr im Landkreis Esslingen 
online-Plattform sammelt Anregungen für einen „Radschnell-
weg Fildern“ und die Radwege im Kreis 
Für den „Radschnellweg Fildern“ sollen im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie mögliche Trassen ermittelt werden. Die 
Hauptachse erstreckt sich von Kirchheim unter Teck über 
Denkendorf nach Stuttgart. Daran schließt der Ast von Lein-
felden-Echterdingen über Filderstadt und Neuhausen auf den 
Fildern nach Denkendorf an. Alle Bürgerinnen und Bürger kön-
nen sich ab sofort bis Ende Oktober auf einer online-Plattform 
unter www.radschnellweg-fildern.de mit Hinweisen und Anre-
gungen beteiligen und Wunschstrecken und -ziele angeben. 
Alle bis zum 31. Oktober 2021 eingehenden Informationen 
werden bei der Trassensuche berücksichtigt. In enger Abstim-
mung mit den Anrainerkommunen Leinfelden-Echterdingen, 
Filderstadt, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, Esslingen 
am Neckar, Denkendorf, Köngen, Wendlingen am Neckar, Wer-
nau und Kirchheim unter Teck sollen zwei Vorzugsvarianten 
ermittelt werden. Hierbei wird auch geprüft, ob die erforder-
lichen Kriterien für Radschnellverbindungen erreicht werden 
können und welche Kosten für die Umsetzung entstehen. 
Laut Potenzialanalyse des Landes zu Radschnellverbindun-
gen wurde für den Korridor von Kirchheim unter Teck auf die 
Fildern ein Potential von 2.300 Radfahrenden am Tag ermit-
telt. Die Machbarkeitsstudie soll an die geplanten Trassen des 
Radschnellwegs Stuttgart und des Radschnellwegs Neckartal 
anschließen, um eine durchgängige Verbindung herzustellen. 
Zeitgleich mit der Machbarkeitsstudie schreibt der Landkreis 
Esslingen seine Radverkehrskonzeption fort. Hierfür sind eben-
falls die Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger gefragt. Auf 
der Internetseite www.radschnellweg-fildern.de können unter 
der Rubrik Onlinebeteiligung/Radverkehrskonzept im Land-
kreis Esslingen fehlende Radverbindungen, Gefahrenstellen 
oder sonstige Mängel gemeldet werden. Die Auswertung der 
Hinweise und Anmerkungen fließt in die neue Radverkehrskon-
zeption ein. Mit der Überarbeitung der Konzeption werden 
die Baumaßnahmen entlang des 1.200 km langen Kreisnet-

zes überprüft. Ein Ziel ist die Anpassung des Radverkehrs-
netzes an das übergeordnete RadNETZ Baden-Württemberg 
und die Radschnellverbindungskorridore. Damit soll ein durch-
gängiges Radwegenetz entstehen auf dem sich Radfahrende 
im Alter von 8 bis 88 sicher mit dem Rad bewegen können. 

Der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Ess-
lingen setzt die Tradition der jährlichen Pflanzung eines 
Exemplars der Streuobstsorte des Jahres im Freilichtmu-
seum in Beuren fort. So stiftet der Kreisverband in diesem 
Jahr einen Jungbaum der Sorte „Purpurroter Zwiebelap-
fel“.  
Am Samstag, 16. Oktober um 15 Uhr werden Landrat Heinz 
Eininger, Dr. Petra Naumann, die stellvertretende Leiterin des 
Freilichtmuseums, Christel Schäfer, die Vorsitzende des Kreis-
verbandes der Obst- und Gartenbauvereine Esslingen und 
Martin Krinn, der Vorsitzende der Fachgruppe Obstbau Ess-
lingen, gemeinsam den Apfelbaum im Museumsdorf inmitten 
des Schwäbischen Streuobstparadieses setzen. Dabei nutzen 
Mitglieder des Vereins die Gelegenheit, vor Ort interessierte 
Museumsgäste über die richtige Pflanzung von Jungbäumen, 
den richtigen Pflanzenschnitt sowie die Pflege von Streuobst-
bäumen und der Streuobstwiese zu informieren. 
Nach der „Gelben Wadelbirne“ im Vorjahr ist 2021 der „pur-
purrote Zwiebelapfel“ zur Streuobstsorte des Jahres ernannt 
worden. Der „Purpurrote Zweibelapfel“ ist eine sehr robuste 
Sorte, die sich daher gut für den Streuobstbau eignet. Die 
kleinen nur bei regelmäßigem Schnitt größeren Früchte eig-
nen sich im Herbst besonders zum Mosten. Nach Lagerung 
ist die Sorte ab Februar auch als Tafelapfel verwendbar, des-
halb trägt sie auch den Beinamen „Weihnachtsapfel“ da die 
Früchte erst nach Weihnachten als Tafelobst verwendbar sind. 
Der Baum hat einen eher hängenden Wuchs ist sehr wider-
standsfähig und trägt viel und regelmäßig. 
Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren 
liegt inmitten der schönsten Streuobstlandschaft Europas 
und ist ein Erlebnis- und Kompetenzzentrum für das Thema 
Streuobst. Mehr als 500 alte Streuobstbäume beherbergt das 
rund elf Hektar große Museumsgelände. Von „Berlepsch“ bis 
„Zabergäurenette“ sind eine Vielzahl von alten Sorten auf den 
Streuobstwiesen zu finden. 
Zum Thema Obstsorten findet bis 17. Oktober die traditionelle 
Sortenausstellung statt. Ebenfalls findet am 14. Oktober eine 
Führung durch die Streuobstwiesen des Museums mit dem 
Schwerpunkt auf Sorten statt. 
Weitere Information: Freilichtmuseum Beuren, In den Herbst-
wiesen, 72660 Beuren, Telefon 07025 91190-90,  
E-Mail: info@freilichtmuseum-beuren.de,  
www.freilichtmuseum-beuren.de. 

Jahrgänge

Jahrgang 1938/39 
Hallo Jahrgang 1938/39, 
wir wollen uns mal wieder treffen, am Freitag, den 15.10.2021 
um 14.30 Uhr im Lamm in Neidlingen. 
Kommt bitte und gebt uns Bescheid. 
Gruß Erika, Tel. 6536 und Hermann, Tel. 942199 
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 Vereinsnachrichten

Turnverein Neidlingen 1910 e.V.
Abteilung Fußball 
www.tvneidlingen.de  
Ergebnisse 
Aktive 
1. Mannschaft 

TVN – FV Vorwärts Faurndau    0:1 (0:0) (vom 07.10.21) 
Ein LuckyPunch in der Nachspielzeit führt zu einer schmerz-
haften Niederlage im Nachholspiel gegen Faurndau. 
Unser Team erwischte den besseren Start ins Spiel. Es war 
gleich zu spüren, dass wir uns eine Überlegenheit erspielen 
konnten. Die erste gefährliche Aktion ging von unserer Offen-
sive aus. Leider wurde ein guter Spielzug aufgrund eines 
unpräzisen Querpasses nicht erfolgreich zu Ende gespielt. Dies 
zog sich in der ersten Halbzeit, ähnlich wie schon in den ver-
gangenen Partien, durch unser Spiel. Die Angriffsbemühungen 
unserer Jungs verpuffen leider häufig im letzten Drittel. Dort 
fehlen dann zum Teil die Ideen oder die letzte Konsequenz im 
Abschluss. Ein Pfostenschuss sowie 1-2 gute Paraden des 
Gästekeepers verhinderten eine TVN-Führung. 
Gegen Ende der ersten Hälfte meldeten sich auch die Gäste 
aus dem Göppinger Kreis mit ein paar gefährlichen Aktionen. 
Zwei Großchancen sowie ein herzhafter Fernschuss, wel-
cher gut von unserem Schlussmann Andreas Gienger pariert 
wurde, ließen aufhorchen. Damit zeigten die Gäste, dass Sie 
starkes Interesse daran haben, das Ergebnis des abgebroche-
nen Spiels vor wenigen Wochen wieder herzustellen. 
Unter dem Strich ging es jedoch torlos für beide Mannschaf-
ten zum Halbzeitsprudel. 
Der Start in die zweite Halbzeit war für unsere Mannen nicht 
ganz so überlegen, wie noch im ersten Abschnitt. Die Kom-
paktheit in der Mannschaft ließ etwas nach, auch wenn die 
Zweikämpfe noch gut angenommen und geführt wurden. In 
Richtung Gästetor entwickelten sich leider nicht sehr viele nen-
nenswerte Tormöglichkeiten, sodass Faurndau etwas Ober-
wasser bekam. Im Verlauf des zweiten Spielabschnitts wurde 
unser TVN etwas unsicherer in den Aktionen, was der Geg-
ner spürte und den Druck erhöhte. So kam dieser zu etwas 
zwingenderen Aktionen, konnte diese jedoch nicht in zählba-
res ummünzen. 
Als die Spielzeit bereits abgelaufen schien, passierte die spiel-
entscheidende Aktion. Eine Verkettung eigener Fehler lud die 
Gäste ein in der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Aus 
einem eigenen Einwurf heraus kam es zum Ballverlust im Mit-
telfeld. Diesen nutzten die Gäste eiskalt aus indem sie den 
Angriff gut zu Ende spielten und mit der letzten Aktion des 
Spiels das Tor des Abends erzielten. 
Nicht nur der Gegentreffer in der wahrlich letzten Sekunde 
macht diese Niederlage so schmerzhaft. Damit verbunden 
ist auch, dass wir in der Tabelle derzeit keinen Abstand nach 
hinten aufbauen können. 
Es spielten: Gienger, S. Hepperle, S. Mohoric, Faustmann, 
Heilemann (46. T. Mohoric), C. Kuch (90. Demirtas), Fischer, 
Persch, Kölle, S. Kuch, Pflüger 
TVN-Tore: - 
Schiedsrichter: Stephan Link Zuschauer: 
mk 

TVN – Türk. Jugendclub SV Donzdorf    1:3 (1:2) 
Neidlingen unterliegt Topfavorit Donzdorf mit 1-3 
Ein souverän aufspielender Favorit aus Donzdorf nimmt drei 
Punkte aus Neidlingen mit. Da Coach Kölle nach wie vor auf 
Fabian Latzko und Patrick class verzichten muss, startete 
unser Kapitän Dennis Heilemann wie gegen Faurndau wie-
der in der Innenverteidigung. Der aus dem Urlaub zurück-
gekehrte Pascal Hartmann kehrte in die Startelf zurück. Das 
Spiel begann wie erwartet, Donzdorf hatte viel Ballbesitz und 
spielte in die Breite, Neidlingen stand tief und lauerte auf Kon-
ter. So spielte sich ein Großteils des Geschehens in der Neid-
linger Hälfte ab. Quasi wie geplant fiel dann die Führung für 
die Hausherren. Eine Balleroberung im Mittelfeld fiel Steffen 
Kuch vor die Füße, der mit einem präzisen Zuspiel Patrick 
Kölle auf die Reise schickte. Unser Chefcoach lies sich nicht 
zweimal bitten überlief die Abwehrspieler und den Torhüter 
und machte souverän das Tor. Der Treffer stachelte die Gäste 
eher etwas an, da sie vom Gegentor an die Schlagzahl eher 
erhöhten. Die Neidlinger Defensive geriet ein ums andere mal 
ins Schwimmen. Umso ärgerlicher dass der Ausgleich, wel-
cher in der Luft lag, aus einem Einwurf an der Mittellinie ent-
stand der dann als hoher Ball in den Strafraum gelangte und 
dort nicht geklärt werden konnte. Ex-Oberliga Kicker Serour 
nahm das Geschenk leider an. Auch beim zweiten Gegentref-
fer leistete die Defensive der Reußensteinkicker Schützenhilfe, 
so konnte zunächst ein hoher Ball nicht geklärt werden was 
schlussendlich dann zu einem etwas dummen Foul an der 
Strafraumgrenze führte mit der logischen Konsequenz Fou-
lelfmeter. Diesen verwandelte Serour aufreizend lässig zum 
1-2 Halbzeitstand. In Durchgang zwei gingen die Kirschtalki-
cker deutlich engagierter zu Werke, wohl auch weil die Gäste 
die Zügel etwas schleifen liesen. So gab es hüben und drü-
ben Chancen, die Neidlinger scheiterten eher wieder an der 
Präzision im letzten Drittel, die Donzdorfer an der engagier-
ten Defensive sowie am glänzend aufgelegten Greschner. 
Durch den knappen Spielstand ging es in den letzten Minu-
ten etwas hektischer zu. Neidlingen warf alles nach vorne 
und hatte durch Moritz Hepperle noch zwei Chancen in der 
Schlussphase. Beim letzten Freistoß der Partie eilte unser Tor-
spieler Pascal Greschner mit nach vorne. Da der lange Ball 
geklärt werden konnte, durften die Gäste aufs leere Tor kon-
tern und so konnte Tarik Serour seinen dritten Treffer an die-
sem Tag erzielen. Unter dem Strich stehen zwar keine Punkte, 
aber eine sehr ansprechende Leistung unser Heimelf und ein 
Treffer nach langer Durststrecke für unseren Chefcoach Pat-
rick Kölle. 
Es spielten: Greschner, Persch, S. Mohoric (46. T. Mohoric), 
S. Hepperle (73. Metzger), Heilemann, C. Kuch (67. Mo. Hep-
perle), S. Kuch, Fischer, Hartmann, Pflüger (70. Faustmann), 
Kölle 
Tore: 1-0 Kölle (13.), 1-1 Serour (22.), 1-2 Serour (FE 33.), 1-3 
Serour (90+4) Gelb: S. Mohoric, Fischer – Sanyang, Maglio, 
Serour 
Zuschauer: 80 
Schiedsrichter: Samuele Cutruneo (Reutlingen) 
  
2. Mannschaft 
TV Neidlingen II – TSV Oberlenningen    2:1 (2:0) 
Bei bestem Fussballwetter empfing die 2. Mannschaft die 
Gäste aus Oberlenningen zum kleinen Lokalkampf. Nach dem 
letzten Sieg in Jesingen wollte man natürlich an der Leistung 
anknüpfen und den nächsten Sieg einfahren. Bereits nach 8 
Spielminuten konnte Julian Sorwat nach einer Ecke das 1:0 
für die Hausherren erzielen. Die Freude hielt allerdings nur bis 
zur 17.Minute als Florian Greiner außerhalb des Strafraumes 
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den Ball absichtlich mit der Hand spielte und folgerichtig das 
Feld verlassen musste. Trotz der Unterzahl konnte Oberlen-
ningen nicht wirklich gefährlich werden. Kurz vor der Pause 
konnte Nico „Simba“ Büttner sogar auf 2:0 erhöhen und man 
konnte zufrieden in die Halbzeitpause gehen. In der zweiten 
Hälfte verpassten dann beide Teams das Momentum auf Ihre 
Seite zu bekommen und man egalisierte sich weitestgehend 
ohne große Torchancen zu erspielen. In der 87.Spielminute 
konnten die Gäste dann den 2:1 Anschlusstreffer erzielen, 
für mehr reichte es trotz 75 Minütiger Überzahl nicht. Durch 
den Kampf und den Willen der II. Mannschaft blieben die 3. 
Punkte unter dem heimischen Reußenstein. 
Greiner-Samendinger, Büttner, Sorwat, Hepperle C. (22. 
Sekan), Wendling- Friess, Demirtas, Männer (46. Hepperle 
J.), Oeffinger (17. Maier)- Zimmermann (84. Luik) 
Tore: 
1:0 Julian Sorwat 
2:0 Nico „Simba“ Büttner 
M. Allgaier 
  
Jugend 
Ergebnisse 
Mittwoch 06.10.2021 
A-Junioren Bezirkspokal 19 Uhr 
TVN – TSV Oberensingen  2:5 
Tore: Matteo Liburdi, Friedrich Bühlen 
Samstag 09.10.2021 
Bambini Spieltag in Oberlenningen 
TVN – TV Unterboihingen  2:2 
Tore: Josha Feller, Benne Starkert 
TVN – VfB Neuffen  4:2 
Tore: Anton Illi, Benne Starkert, Lasse Thomsen, Jakub Weber 
TVN – TSV Ötlingen  6:3 
Tore: 2x Josha Feller, Benne Starkert, Lasse Thomsen, 2x 
Anton Illi 
TVN – TB Neckarhausen  7:0 
Tore: 2x Josha Feller, 2x Benne Starkert, Lasse Thomsen, 
Anton Illi, Jakub Weber 
TVN – TSV Owen  5:3 
Tore: Jakub Weber, Anton Illi, Benne Starkert, Lasse Thom-
sen, Josha Feller 

F-Junioren Spieltag in Oberlenningen 
TVN – TSV Oberboihingen  2:0  
Tore: 2x Luis Binder 
TVN – TSV Oberlenningen  1:2 
Tore: Luis Binder 
TVN – TsuGV Großbettlingen  0:6 
TVN – TSV Raidwangen  1:1 
Tore: Luis Binder 

Gespielt haben: Tim Gienger (Torspieler), Paul-Luca Kölle, 
Luca Fritsch, Lukas Schulze (@Luki, Großes Lob an die starke 
Abwehrarbeit), Lucy Binder, Luis Binder, Ben Laub (@Ben, 
stark in jeden Zweikampf reingegangen, obwohl die Spieler 
oftmals paar Köpfe größer waren und fast sein erstes Tor für 
die F-Jugend erzielt) und David Velten 
  
Unser 3. Spieltag fand in Erkenbrechtsweiler statt. Früh am 
Morgen war der Rasen leider noch sehr nass und der Ball 
rollte im ersten Spiel leider zu oft unglücklich schnell in unser 
Tor. Bei manchen Spielern war der Wurm drin und sie konn-
ten ihre Fähigkeiten im Spiel nicht zur Geltung bringen. Trotz 
aller Niedergeschlagenheit wurde nicht aufgegeben und wei-
tergekämpft. Dies wurde mit einem Sieg gegen Oberboihingen 
belohnt! Das zeigt, bleibt alle am Ball und trainiert weiter fleißig. 
  
E-Junioren Quali Kreisstaffel 12:15 Uhr 
Spielfrei 
  
D-Junioren Quali Kreisstaffel 13:30 Uhr 
Spielfrei 
  
C-Junioren Quali Kreisstaffel 14:45 Uhr 
Spfr. Jebenhausen – TVN 3:8 
Tore:3x Florian Burkhardt, Rafael Haese, Pasquale Puccia, 
Jonathan Wilde, Francesco Sposato, Tayfun Güngör 
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A-Junioren Quali Leistungsstaffel 16:30 Uhr 
TVN – TSV Jesingen  3:5 
Tore: Domenic Wisst, Matteo Liburdi, Ray Haese 
  
Sonntag 10.10.2021 10.30 Uhr 
B-Junioren Kreisstaffel 
TVN – SGM Neuffen/Täle verlegt auf 13.10.2021 
Marco Gienger 
  
Termine 
Aktive 
Punktspiel am Sonntag 17.10.2021 
Um 15:30 Uhr FTSV Kuchen - TVN I 
  
Jugend 
Dienstag 12.10.2021 
E-Junioren Quali Kreisstaffel 18 Uhr TSV Holzmaden – TVN 
  
Mittwoch 13.10.2021 
B-Junioren Quali Kreisstaffel 19 Uhr TVN – SGM Neuffen/Täle II 
  
Samstag 16.10.2021 
Bambini Spieltag in Neuffen TVN – TSV Oberensingen TVN 
– TSV Grafenberg TVN – TSV Raidwangen TVN – TSV Ober-
boihingen TVN – FV 09 Nürtingen 
  
F-Junioren Spieltag in Oberensingen TVN – SV Reudern 
TVN – TSV Oberlenningen TVN – TSV Oberensingen 
TVN – TSV Oberboihingen TVN – TSV Owen 
E-Junioren Quali Kreisstaffel 12:15 Uhr SGM Altdorf/Raid-
wangen – TVN 
D-Junioren Quali Kreisstaffel 13:30 Uhr 
TVN – SGM Oberlenningen/Erkenbrechtsweiler 
C-Junioren Quali Kreisstaffel 14:45 Uhr TVN – SGM Gruibin-
gen im Täle II 
A-Junioren Quali Leistungsstaffel 16:30 Uhr SGM Neckar-
hausen – TVN 
  
Sonntag 10.10.2021 10.30 Uhr 
B-Junioren Kreisstaffel Spielfrei 
TV Neidlingen 
Abt. Fußball 
Felix Kaiser   

Abteilung Leichtathletik
Herbstabturnen 
Wie bereits im vorletzten Mitteilungsblatt angekündigt, findet 
am Sonntag, 17. Oktober 2021 unser diesjähriges Herbstab-
turnen  auf dem Neidlinger Sportgelände statt. Hierzu möch-
ten wir euch, liebe Sportler, nochmals ganz herzlich einladen. 
Wettkampfbeginn ist um 13.30 Uhr für alle Altersklassen. 
Meldeschluss hierfür ist um 12.00 Uhr im Sportheim (Tel. 
5020). Um einen pünktlichen Wettkampfbeginn und einen 
reibungslosten Ablauf der Wettkämpfe zu gewährleisten, 
möchten wir euch dringend um rechtzeitige Anmeldung 
bitten. Anschließend an die Dreikämpfe finden dann, wie im 
Herbst üblich, die Langstreckenläufe statt. Über eine große 
Teilnehmerzahl würde sich die Leichtathletikabteilung wirk-
lich sehr freuen. 
Die Bewirtung während und nach den Wettkämpfen findet, 
Coronabedingt, ausschließlich im Außenbereich vor dem 
Sportheim statt. 
Auf einen schönen und hoffentlich warmen, vor allem aber tro-
ckenen Wettkampftag freut sich die Leichtathletikabteilung.

Schwäbischer Albverein
Sonntag, 17. Oktober 2021 
Tageswanderung zum Dreifürstensteig 
Durch idyllische Streuobstwiesen führt der 
Premiumweg hinauf zum sagenumwobenen 
Aussichtspunkt „Dreifürstenstein“ mit seinen 

grandiosen Weitblicken. Un mit tel bar am Trauf verläuft die Rou-
te ganz ent spannt entlang ei nem der be deu tends ten Geo to pe 
Deutsch lands – dem Mös sin ger Berg rutsch. 
Danach führt der Weg hinab, um unterhalb der ehemaligen 
Burg Andeck das El Dorado der Segelflieger, den Farrenberg 
zu umrunden.Durch lich ten Bu chen wald und Hei de läuft es 
sich leicht wei ter zum Pan ora ma weg „Streu obst“, auf dem 
es be glei tet von herr li chen Aus sich ten zu rück zur Frei zeit an-
la ge Ol gahö he geht. 
Abschließend steht ein Besuch des Streuobst-Infozentrums 
in Mössingen auf dem Programm. Im angeschlossenen Kaf-
fee Pausa gibt es eine Einkehrmöglichkeit, 
Start 9:00 Uhr Alte Schule Neidlingen mit Privat-PKW 
Mitfahrgelegenheit wird gegen Kostenbeteiligung geboten 
Wegstrecke ca. 13,5 km, Anstieg ca. 570 m, Gehzeit mit Pau-
sen ca. 4,5 Stunden 
Ausrüstung: wetterangepasste Kleidung, Wanderstiefel, ggf. 
Wanderstöcke, Rucksackvesper 
Anmeldung bei Hans Rittmann, Tel. 0157-37361475 oder 
hans_rittmann@t-online.de 
  
Vorankündigung 
Donnerstag, 21. Oktober 2021 
Wohlfühlwanderung auf dem „Salatwegle“ auf die Alb 
Start 13:30 Uhr Alte Schule, Wegstrecke je nach Einkehr ca. 
9 km, Anstieg ca. 330 m 
Anmeldung bei Hans Rittmann, Tel. 0157-37361475 oder 
hans_rittmann@t-online.de 
Hans Rittmann 
    

Wegweiser auf dem Dreifürstenstein
  

Blick zur Burg Hohenzollern
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Abbruchkante am Mössinger Bergrutsch

NABU
Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 
Herzliche Einladung an alle Mitglieder 
und Freunde des Nabu Neidlingen 

Zur Jahreshauptversammlung 2021 am Freitag den 
29.10.2021 
um 20.00 Uhr im Gasthaus Lamm  
Eine Tagesordnung folgt im nächsten Mitteilungsblatt. 
Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften. 
Christian Weinnoldt   

Landfrauen Neidlingen
www.lfv-neidlingen.de 
Mitgliederversammlung 
Liebe Landfrauen, 
am Donnerstag, den 28. 

Oktober 2021, um 14.30 Uhr  findet im Gasthaus Lamm 
unsere Mitgliederversammlung mit folgender Tagesordnung 
statt. 
1. Begrüßung 
2. Berichte 
 a) Vorstand 
 b) Kassiererin 
 c) Kassenprüfer 
3. Entlastung von Vorstand und Ausschuss 
4. Wahlen 
5. Anträge 
6. Verschiedenes 
Anträge zur Mitgliederversammlung können bis 20.10.2021 
bei Ulrike Braun, Tel. 71027 gestellt werden. 
Auf rege Beteiligung freut sich das Vorstandsteam. 
Ulrike Braun 
Elsbeth Linsenmayer 
Helga Heilemann 
Schriftführerin   

Schützenverein Neidlingen e.V.
Max Braun wird zweifacher Junio-
ren-Weltmeister im Mixed-Team und 
holt sich Bronze im Einzel bei der Juni-
oren-WM in Peru  
Nachdem bereits die letzten Europameis-
terschaften der Junioren in Bologna 2019 

sehr erfolgreich für Max Braun gelaufen sind (Europameister 
im Dreistellungskampf), setzte er nun bei den Weltmeister-
schaften noch eins oben drauf.   Zunächst errang er im Ein-
zel in der Disziplin Kleinkaliber liegend 60 Schuss hauchdünn 
die Bronze-Medaille. Hierbei war es unglaublich spannend, 
denn Max lag genau ringgleich mit dem späteren Viertplat-
zierten. Der Neidlinger behielt aber die Nase vorne, da er mit 
103,9 Ringen die bessere letzte 10-Schuss-Serie vorzuwei-
sen hatte.  Im Kleinkaliber Dreistellungskampf gelang Max der 
Einzug ins Finale der besten Acht. Hier konnte er einen guten 
sechsten Platz belegen.  Richtig erfolgreich aber verliefen die 
Mixed-Wettbewerbe in den zuvor schon genannten Diszipli-
nen. Gemeinsam mit Teampartnerin Larissa Weindorf holte 
sich Max mit einer überzeugenden Vorstellung den Weltmeis-
tertitel im liegenden Anschlag über 60 Schuss. Dabei schlu-
gen sie im Finale um Gold die Mitbewerber aus den USA.  Für 
den Mixed-Wettbewerb im Dreistellungskampf wechselte Max 
die Teampartnerin. Nun war Anna Janssen an seiner Seite. 
Gemeinsam konnte sie auch hier die Konkurrenz – dieses Mal 
aus Indien – hinter sich lassen. 
Herzlichen Glückwunsch zu diesen herausragenden Leis-
tungen! 
Matthias Braun   

Larissa Weindorf und Max Braun im Wettbewerb Kleinkaliber 
liegend Mixed

Soziales Netz Raum Weilheim

Mitgliederversammlung „Soziales Netz Raum Weilheim“ 
2021 
Dienstag, 26. Oktober 2021, 10:00 Uhr, Mörikestube im 
Bürgerhaus 
Alle Trägermitglieder und Förderer des Sozialen Netzes – Raum 
Weilheim sind eingeladen. 
Bitte beachten Sie die Regelungen zu Corona: 3G-Regeln, 
Mundschutz und Abstand.  
Die Förderer und Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bitten wir um Anmeldung per Telefon oder Mail 
in der Koordinationsstelle.  
Tagesordnung: 
1. Begrüßung, Regularien 
2. Bericht des Vorsitzenden über das vergangene Jahr - 

Christian Birzele-Unger 
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3. Bericht der Koordinatorin - Rosemarie Bühler 
4. Jahresrechnung 2020 - Geschäftsführerin Erika Jahke 
5. Bericht der Kassenprüfung 
6. Genehmigung von Jahresrechnung und Jahresbericht 
7. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung 
8. Wechsel in der Geschäftsführung ab 01.01.2022: Vor-

stellung von Frau Helga Kauderer als ehrenamtliche 
Geschäftsführerin 

9. Verschiedenes: Bestellung Frau Anette Deißler-Völlm für 
die Kassenprüfung 2021 

Christian Birzele-Unger, 1. Vorsitzender 

Weitere Anträge zur Tagesordnung oder Änderungsanträge 
können bis zum 18.10.2021 schriftlich beim Vorsitzenden (Mail: 
ccbirzeleunger@t-online.de) oder bei der Geschäftsstelle des 
Sozialen Netzes Raum Weilheim, Marktplatz 6 (Mail: info@sozi-
ales-netz-weilheim.de) gestellt werden.   

DRK Bereitschaft Weilheim Teck
Verkaufsoffener Sonntag in Weilheim 
Am 17. Oktober 2021 wird sich auch das 
DRK beim diesjährigen verkaufsoffenen 
Sonntag in der Weilheimer Innenstadt 
beteiligen. Die Bereitschaft wird über den 
Unterstützungseinsatz im Ahrtal nach dem 

Hochwasser und die Aktivitäten während der Coronapande-
mie informieren. Sprechen Sie unsere Helferinnen und Hel-
fer einfach an. 
Und das Jugendrotkreuz wird mit dem Bärenhospital für Spiel 
und Spaß bei den jüngeren sorgen, also kommen Sie gerne 
auch mit Ihren Kindern beim Roten Kreuz vorbei. 
Natürlich stehen wir auch bei sanitätsdienstlichen Anliegen 
während der Veranstaltung zur Verfügung. 
Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen!
 

Helfer des DRK Weilheim nach ihrem Einsatz im Ahrtal

  Was sonst noch
 interessiert

Die Einstellungsberater der Polizei informieren 
über den Polizeiberuf 
Viele junge Menschen streben nach einem Beruf mit Abwechs-
lung und Vielfalt. Beides und dazu täglich neue Heraus-
forderungen bietet der Polizeiberuf. Bei der Landespolizei 
Baden-Württemberg macht man nicht einfach „nur einen Job“, 
sondern leistet auch noch einen wertvollen persönlichen Bei-
trag für die Gesellschaft. 

Zwei verschiedene Ausbildungsgänge bietet die Polizei an: 
Die moderne, stark praxisorientierte, duale Ausbildung für den 
mittleren Polizeivollzugsdienst dauert 30 Monate und steht 
Schulabgängern/-innen ab Mittlere-Reife mit einem Mindest-
notenschnitt von 3,2 offen. Bewerber mit Abitur, Fachhoch-
schulreife oder fachgebundener Hochschulreife mit einem 
Notenschnitt von mindestens 3,0 können direkt über ein 
Bachelorstudium in die Laufbahn des gehobenen Polizeivoll-
zugsdienstes einsteigen. Die Dauer dieser Ausbildung inklusive 
Studium beträgt insgesamt 45 Monate. Weitere wichtige Infor-
mationen gibt es unter www.polizei-der-beruf.de zu finden. 
Die Chancen für Berufsinteressierte einen der begehrten Aus-
bildungs- oder Studienplätze zu erhalten sind aktuell sehr 
gut. Bewerbungsschluss für die Einstellungen im gehobe-
nen Dienst mit Studienbeginn im Juli 2022 sowie im mittle-
ren Dienst mit Ausbildungsbeginn im Herbst 2022 ist am 31. 
Dezember 2021. 
Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen infor-
mieren Berufsinteressierte gerne bei den nächsten öffentlichen 
Informationsveranstaltungen:  
Landkreis Reutlingen: 
Dienstag, 23.11.2021, 18.00 – 20.00 Uhr, Polizeirevier Münsin-
gen, Karlstraße 2, 72525 Münsingen 
Donnerstag, 16.12.2021, 18.00 – 20.00 Uhr, Polizeirevier Reut-
lingen, Burgstraße 27-29, 72764 Reutlingen 
Anmeldung unter 07121/942-5160, -5161, -5162 
Landkreis Esslingen: 
Donnerstag, 04.11.2021, 18.00 – 20.00 Uhr, Polizeirevier Ess-
lingen, Agnespromenade 4, 73728 Esslingen 
Donnerstag, 11.11.2021, 18.00 – 20.00 Uhr, Polizeirevier Kirch-
heim/Teck, Dettinger Straße 101, 73230 Kirchheim 
Anmeldung unter 0711/3990-298, -299 
Zollernalbkreis: 
Mittwoch, 17.11.2021, 17.00 Uhr – 19.00 Uhr, Kriminalkom-
missariat Balingen, Hirschbergstr. 1, 72336 Balingen 
Anmeldung unter 07433/264-220 
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie unterliegen die Ver-
anstaltungen einem strengen Hygienekonzept und die Teilneh-
merzahlen sind begrenzt. Das Angebot richtet sich vorrangig 
an Berufsinteressenten/-innen mit Wohnort in den jeweiligen 
Landkreisen. Eine vorherige Anmeldung unter den angegebe-
nen Telefonnummern ist zwingend erforderlich. Außerdem ist 
eine Teilnahme nur mit einem am Veranstaltungstag aktuellen 
3G-Nachweis (negativer Test, geimpft oder genesen) möglich.   
 
Widerruf bei Heizöl bleibt bestehen! 
Warnung vor Falschinformationen von Heizölhändlern 
• Die aktuell kursierende Information diverser Heizölhändler, 
dass das Widerrufsrecht bei Bestellungen nicht mehr gelte, 
ist falsch! 
Über Verbraucherbeschwerden und eine eigene Recherche ist 
die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg auf Heizölhänd-
ler aufmerksam geworden, die behaupten, dass das Wider-
rufsrecht bei Heizöl- oder Pelletbestellungen gekippt worden 
sei. Das ist schlichtweg falsch. Die Verbraucherzentrale hat 
bereits rechtliche Schritte wegen Irreführung eingeleitet. Ver-
braucher:innen, die solche Falschinforma- tionen erhalten, 
können sich an die Verbraucherzentrale wenden. 
Die Händler berufen sich auf § 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB, in 
dem beispielsweise Verträge zur Lieferung von Waren, deren 
Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, vom 
Widerruf ausgeschlossen sind. Bereits im Juni 2015 hat der 
Bundesgerichtshof jedoch entschieden, dass Heizöl trotz 
Preisschwankungen explizit nicht unter diese Regelung fällt. 
„Die Aussagen und Behauptungen der Händler sind schlicht-
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weg falsch!“, sagt Matthias Bauer, Abteilungsleiter für Bauen, 
Wohnen, Energie bei der Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg. „Es ist daher besonders perfide, dass sich Heizölhänd-
ler jetzt mit Schreiben an Kundinnen und Kunden wenden und 
sich genau auf diesen Paragraphen beziehen“, so Bauer weiter. 
Rechtliche Lage hat sich nicht verändert 
Das BGH-Urteil von 2015 wirkt uneingeschränkt weiter. Die 
Behauptungen der Heizölhändler sind falsch, entbehren jeder 
Grundlage und werden von Händlern vorgeschoben, um Ver-
braucher:innen das Widerrufsrecht vorzuenthalten. Die Ver-
braucherzentrale hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet 
und bittet Verbraucher:innen sich bei der Verbraucherzent-
rale zu melden, falls sie ähnliche Erfahrungen mit Heizölhänd-
lern gemacht haben.   

DIE MAGIER 3.0 - Comedy Magic Show 
Die erfolgreichste Magic Ensemble Show Deutschlands 
Das Erfolgskonzept von Christopher Köhler ist nicht zu stop-
pen! Nach zwei großen Deutschland Touren und tausenden 
begeisterten Zuschauern kommen sie zurück: DIE MAGIER! 
Überzeugen Sie sich selbst davon wie unterschiedlich und 
facettenreich Magie in Deutschland sein kann. Zum Träumen 
schön. Zum Schaudern bizarr. Zum Schreien witzig. Diese 
Show ist einmalig und so ist auch jeder Abend. Das Publi-
kum wird aktiv in die Show eingebunden und garantiert damit 
unglaubliche und atemberaubende Momente, die so nie wie-
der geschehen werden. Seien Sie dabei, wenn Zauberkunst, 
Comedy & Improvisation aufeinandertreffen und somit für 
einen Abend sorgen, den Sie so garantiert noch nicht erlebt 
haben. Erleben Sie die dritte Show von DIE MAGIER, die so 
nah und intim wie keine andere Bühnenshow ist. Das sind 
DIE MAGIER 3.0! 
beides. Er ist ein beschenkter Scharlatan! Und er ist einer, der 
es gut mit Ihnen meint! 
Samstag, 23.10.2021 um 20 Uhr  
Schloss Wiesensteig, Hauptstraße 51 in 73349 Wiesensteig 
Eintritt: VVK 25 €, Abendkasse 30 € 
Karten gibt es im Wiesensteiger Rathaus, beim ipunkt Göp-
pingen und unter www.reservix.de und bei allen Reservix Vor-
verkaufsstellen   
 
Streuobstwiesenbörse 
Vermittlung von Streuobstwiesen, Obst oder Dienstleis-
tungen  
Die Streuobsternte ist in vollem Gange. Das Ernten ist der 
Höhepunkt auf den Streuobstwiesen und erfreut alle Besit-
zerInnen. Neben der Ernte ist, aber vor allem die Pflege der 
Bäume entscheidend. Manchen wird die Arbeit zu viel, andere 
sind auf der Suche nach einer Fläche. Viele junge Familien 
wünschen sich eine Streuobstwiese zum Kauf oder zur Pacht 
oder haben Interesse das schmackhafte Obst zu verwerten. 
In Baden-Württemberg ist die größte zusammenhängende 
Streuobstwiese Europas vorhanden. Es gilt diese Kulturland-
schaften zu erhalten. 
Eine Möglichkeit bietet hier die die kostenlose Streuobstwie-
senbörse des Vereins Schwäbisches Streuobstparadies e.V.. 
Dort können BesitzerInnen ihre Streuobstwiesen anbieten oder 
nach Wiesen suchen. Neben Flächen werden dort auch Dienst-
leistungen, Obst und Gerätschaften vermittelt. Interessierte 
können ihr Angebot oder ihre Nachfrage auf der Website der 
Streuobstwiesenbörse eintragen. Alternativ nimmt die Num-
mer 07025 1360403 Anzeigen per Anrufbeantworter entgegen. 
Eine Übersicht über Angebote und Nachfragen finden Sie hier: 
https://www.streuobstparadies.de/Bewirtschaften/
Streuobstwiesen-Boerse2 

Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. 
Die Streuobstwiesen zwischen Alb und Neckar bilden mit 
rund 26.000 ha eine der größten zusammenhängenden 
Streuobstlandschaften Europas. Die 1,5 Millionen Obstbäume 
im Schwäbischen Streuobstparadies sind zu jeder Jahres-
zeit ein besonderer Genuss. Die jahrhundertealte Landschaft 
Streuobstwiese ist darüber hinaus ein besonderer Kultur-
schatz und verfügt über eine enorme Vielzahl an Brennereien 
und Mostereien, Lehrpfaden, Obstfesten, spannende Museen 
u.v.m.. Darüber hinaus prägen Streuobstwiesen unsere Land-
schaft und sind Lebensraum für über 5.000 Tier- und Pflanze-
narten und Naherholungsgebiet für Jung und Alt.  
Annähernd 300 Akteure aus den Landkreisen Böblingen, Göp-
pingen, Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis 
haben sich im Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. 
zusammengeschlossen, mit dem Ziel diesen Schatz zu erhal-
ten und zu vermarkten. Die Geschäftsstelle des Vereins befin-
det sich in Bad Urach. 
Kontakt: 
Schwäbisches Streuobstparadies e.V., Bismarckstraße 21, 
72574 Bad Urach, e-mail: kontakt@streuobstparadies.de 

Streuobsternte 
Bildautor: Schwäbisches Streuobstparadies e.V.

Foto: © Zimmer/DEIKE

Zubereitung 
Die Hefe in 100 Milliliter 
lauwarmem Wasser in 
einer großen Schüssel 
au� ösen. Das restliche Wasser 
angießen und alle weiteren Zutaten bis auf die 
kernigen Hafer� ocken zugeben und zu einem glatten Teig verar-
beiten. Eine große Kastenform (30 cm) mit Backpapier auslegen, 
den Teig in die Form geben. Die kernigen Flocken darüberstreu-
en und leicht andrücken. Mindestens 30 Minuten an einem war-
men Ort abgedeckt gehen lassen. Die Form in den kalten Back-
ofen stellen und bei 200 Grad Ober/Unterhitze etwa eine Stunde 
backen. Tipp: Für eine weihnachtliche Note kann man eine Mes-
serspitze Lebkuchengewürz dazugeben.  Schorten/DEIKE

Körniges Haferbrot

Deutsches Rezept 
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten

Backzeit: ca. 60 Minuten

Zutaten für ca. 16 Scheiben

1 Würfel Hefe, 500 ml lauwarmes Wasser

350 g Dinkelvollkornmehl, 180 g zarte Hafer� ocken

60 g Sesamsaat, 60 g Sonnenblumenkerne

50 g Leinsamen, 50 g gehackte Walnüsse

1 EL Salz, 2 EL Obstessig, 1 EL Honig

40 g kernige Hafer� ocken

© Bouyssou/DEIKE

au� ösen. Das restliche Wasser 
angießen und alle weiteren Zutaten bis auf die 

50 g Leinsamen, 50 g gehackte Walnüsse

1 EL Salz, 2 EL Obstessig, 1 EL Honig

40 g kernige Hafer� ocken

Foto: © Zimmer/DEIKE 755U08U4
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So geht es:

Das brauchst du:
-  zwei Dachlatten (etwa 1 Meter 

und 2,2 Meter Länge)
-  einen Jutebeutel oder 

einen kleinen Kissenbezug
- Stroh
- altes Hemd, Hose und Mütze
- Flüssigkleber

- Bohrmaschine
-  zwei Schrauben 

(3,5 Millimeter x 50 Millimeter)
- Acryl- oder Stofffarbe
- zwei alte CDs
- Bindfaden

1 Bring die kürzere Latte 
mithilfe der Bohrmaschine 

und der zwei Schrauben quer 
über der längeren Latte an, 
sodass sie zu einem Ende der 
längeren Latte circa 20 Zentime-
ter Abstand hat. Lass dir dabei 
von einem Erwachsenen helfen.

2 Füll den Jute-
beutel mit Stroh, 

stülp ihn über den 
oberen Teil der Dach-
latten und binde ihn fest 
zu. Mal anschließend mit 
Acryl- oder Stofffarbe 
Augen, Mund und Nase 
auf das Gesicht. Kleb die 
Mütze mit dem Flüssig-
kleber oben drauf und 
fertig ist der Kopf!

3 Kleide die Vogelscheuche an, 
indem du das Hemd über die 

Querlatte ziehst und die Hose mit 
Flüssigkleber an der senkrechten 
Latte befestigst. Zusätzlich kannst 
du sie mit Bindfaden festbinden. 
Befestige jeweils eine CD mit dem 
Faden an den Hemdsärmeln. Die 
Lichtspiegelungen, die entstehen, 
wenn die Sonne auf sie trifft, halten 
die Vögel zusätzlich fern. Grab 
gemeinsam mit deinem Helfer den 
Pfosten der Vogelscheuche nun etwa 
50 Zentimeter tief in den Boden ein. 

Illustration: © Hollich/DEIKE
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Veröffentlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsentieren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
Telefax 07154 8222-10 · anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!

KW
 4

3 Stille TageStille TageStille Tage
Allerheiligen am 01.11.2021

Sie beliefern unsere 
Kunden zusammen mit 
einem Kollegen/in mit 
Matratzen, Lattenrosten 
und Bettgestellen in der 
Region Stuttgart.

Ihre Stärken:
- Führerschein mind. 
  bis 3,5t
- Flexibilität
- Sie können anpacken
- handwerkliches 
  Geschick
- freundliches Auftreten

Wir freuen uns auf Ihre vollständige und schriftliche Bewerbung per 
Email an personal@traum-fabrik.de.
Maiers Bettwarenfabrik GmbH & Co. KG, z.Hd. Sofie Fischer,
Reuteweg 1, 73087 Bad Boll, 07164 / 90 23 90, www.traum-fabrik.de

Ausfahrer m/w/d (€ 450,-)

Do und/oder Fr ab 11 Uhr 
und/oder Sa ganztags
Vergütung: 14 €/Stunde

Ihre Chancen:
- arbeiten in einem  
  freundlichen und 
  motivierten Team 
- gute Vereinbarkeit mit
  Ihrem Hauptberuf,
  gerne auch Rentner/innen
  oder Studenten/innen

Besuchen Sie uns am 17. Oktober 
von 12.00 bis 17.00 Uhr

zum verkaufsoffenen Sonntag
in Weilheim auf dem Bertoldsplatz 

(hinter dem Rathaus)
Wir freuen uns auf Sie!

Neu- und Jahreswagen
Weilheim · Im Stockach 5

Telefon 0 70 23 / 21 17

Unsere Gaststätte hat für sie geöffnet

Montag bis Sonntag 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr

Montag bis Freitag 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr 

Küche bis 21 Uhr

Freitag abends im Juli  

Große Rostbratenauswahl

Unsere weiteren Aktionen

 www.zurpost-weilheim.de

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung für

Freitag abends in der Post:
Enten Essen

15.10. / 22.10. / 29.10., jeweils ab 18 Uhr
Entenbraten von Brust und Keule

frisch aus dem Ofen mit Beilagen vom Buffet.

Gänsebraten
05.11 / 12.11. / 19.11 / 26.11 / 03.12. / 10.12., jeweils ab 18 Uhr

Gänsebraten Duo
frisch aus dem Ofen mit Beilagen vom Buffet.

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!
Telefon 07023 - 2816
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